
 

 

Erste Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren im Marktwesen in der Stadt Bad Berka 

(Marktgebührensatzung) 
 
 
Auf Grund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 
16.08.1993 (GVBl. S. 501), zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur Änderung 
der Thüringer Kommunalordnung (ThürKAG) vom 18.07.2000 (GVBl.S.177, der §§ 1, 
2 und 10 ff des Thüringer Kommunalabgabengesetzes vom 07.08.1991 (GVBl. S. 
285, 329), zuletzt geändert durch das Fünfte Gesetz zur Änderung des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes vom 19.12.2000 (GVBl. S. 418) und des § 17 der 
örtlichen Satzung zur Regelung des Marktwesens vom 26.06.2009, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Stadt Bad Berka am 04.07.2009 erlässt die Stadt Bad Berka folgende 
Satzung: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren im Marktwesen in der Stadt Bad 
Berka vom 24.06.2009 (veröffentlicht im Amtsblatt am 04.07.2009) wird wie folgt 
geändert: 
 
1. § 3 Abs. 4 wird wie folgt geändert und erhält folgende Fassung: 
 

(4) Für Verkaufsstände mit Speisenangebot und/oder Getränkeausschank und 
Festzelte betragen die Gebühren pro qm in Anspruch genommene Fläche  
5,00 EUR pro Tag. 

 
2. § 3 Abs. 5 wird wie folgt neu aufgenommen: 
 

(5) Für Fahr- und Schaustellergeschäfte betragen die Gebühren pro qm in 
Anspruch genommener Fläche 2,50 EUR pro Tag. 

 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Stadt Bad Berka 
Bad Berka, 14.05.2013 
 
gez. Dr. Volker Schaedel 
Bürgermeister    (Siegel) 
 


